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RS OGH 1964/12/16 3Ob142/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1964

Norm

EO §45 Abs2

ZPO §93 Abs1

Rechtssatz

Die Entscheidung über den mit einer Klage verbundenen Antrag auf Aufschiebung einer Exekution kann - nach Beginn

des Exekutionsvollzuges - nicht an die, wenn auch im Prozeß unvertretene, jedoch im Exekutionsverfahren vertretene

betreibende Partei selbst, sondern nur an ihren ausgewiesenen Vertreter zugestellt werden.
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